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I.

2056

Operative Fallanalyse/Datenbank ViCLAS

RdErl. d. Innenministeriums v. 3. 2. 2005
– 42.2 – 6501 –

1

Vorbemerkung

Die Verbunddatenbank ViCLAS (Violent Crime Linkage
Analysis System) und die Operative Fallanalyse dienen
als spezialisierte Methoden der Ermittlungsunterstüt-
zung jeweils dem Erkennen von Tatzusammenhängen
und der Aufklärung von Straftaten der schweren Ge-
waltkriminalität.

Auf der Grundlage des  § 13 Abs. 3 POG NRW übertrage
ich diese Aufgabe dem Landeskriminalamt Nordrhein-
Westfalen (LKA NRW). Das LKA NRW hat hierzu ein
Sachgebiet „Operative Fallanalyse“ eingerichtet.

In der Verbunddatenbank ViCLAS werden die zu diesem
Zweck erhobenen Daten zentral gespeichert und Recher-
chen zum Erkennen von Tatzusammenhängen durchge-
führt. Verfahren und Inhalte hat das LKA NRW gemäß
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 POG NRW im Rahmen des Son-
dermeldedienstes ViCLAS geregelt und passt diesen bei
Bedarf an. 

Zudem bietet das Sachgebiet „Operative Fallanalyse“
des LKA NRW den Strafverfolgungsbehörden, insbeson-
dere den Staatsanwaltschaften und Kreispolizeibehör-
den des Landes Nordrhein-Westfalen, Ermittlungsunter-
stützung durch Operative Fallanalysen und Täterprofil-
erstellungen an. Das Unterstützungsverfahren hat das
LKA NRW geregelt und passt es bei Bedarf an.

2

Operative Fallanalyse/Täterprofilerstellung

2.1

Die Kreispolizeibehörden richten Ersuchen um Operati-
ve Fallanalysen oder um Erstellen eines Täterprofils
ausschließlich an das für diese Form der Ermittlungsun-
terstützung zuständige LKA NRW. Das LKA NRW ent-
scheidet über die Eignung der vorgetragenen Fälle. Es
informiert die Kreispolizeibehörden über die Antrags-
modalitäten und den Unterstützungsverlauf.

2.2

Soweit das LKA NRW die Analyse eines geeigneten
Sachverhalts selbst nicht oder nicht zeitgerecht vorneh-
men kann, vermittelt es den Kontakt zu einem übernah-
mebereiten Analyseteam eines anderen Landes bzw. des
Bundeskriminalamtes. 

2.3

Beabsichtigt die Staatsanwaltschaft, nicht das LKA
NRW, sondern eine andere Behörde oder eine externe
Stelle mit einer Operativen Fallanalyse oder dem Erstel-
len eines Täterprofils zu beauftragen, ist das LKA NRW
durch die ermittelnde Kreispolizeibehörde zu benach-
richtigen.

3

ViCLAS-Datenbanksystem

3.1

Der Nutzen des ViCLAS-Datenbanksystems ist maß-
geblich von der vollständigen und aktuellen Informa-
tionserhebung ViCLAS-relevanter Delikte durch die
Kreispolizeibehörden abhängig. Das LKA NRW hat
hierzu einen Sondermeldedienst eingerichtet. Die
Kreispolizeibehörden wirken insbesondere bei der Be-
arbeitung von Tötungsdelikten und schweren Straf-

taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung auf die
Einhaltung der Meldepflichten und hierbei auf die für
die Qualität der Ermittlungsunterstützung unverzicht-
bare Vollständigkeit der zu meldenden Einzelinfor-
mationen hin.

3.2

Wird das LKA NRW bereits vor der ViCLAS-Erfassung
eines Sachverhaltes in diesem Zusammenhang tätig (z. B.
durch Erstellen einer Operativen Fallanalyse), stellen
das LKA NRW und die anfordernde Kreispolizeibehörde
Einvernehmen über die Zuständigkeit zur ViCLAS-Er-
fassung her.

3.3

Das LKA NRW führt in allen gemeldeten Fällen eine
ViCLAS-Auswertung durch und gleicht die erhobenen
Daten mit dem landes- und bundesweiten ViCLAS-
Datenbestand ab. Die Aufnahme eines gemeldeten Sach-
verhaltes in das ViCLAS-Datenbanksystem und das
Ergebnis der Recherche werden in jedem Einzelfall den
zuständigen Kreispolizeibehörden mitgeteilt.

3.4

ViCLAS-Recherchen werden zentral vom LKA NRW
durchgeführt. Internationale Recherchen erfolgen über
das LKA NRW durch das Bundeskriminalamt.

4

Koordinatorinnen und Koordinatoren der Kreispolizei-
behörden

4.1

Auf örtlicher Ebene ist es erforderlich, dass die Kreis-
polizeibehörden Koordinatorinnen und Koordinatoren
zur Steuerung von Informationen bestimmen. Sie stehen
den für die Ermittlungen zuständigen Kriminalkommis-
sariaten, insbesondere denen für die Bearbeitung von
Tötungsdelikten und schweren Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung, als besonders fachkundige
Ansprechpartner zur Verfügung und wirken als Multi-
plikatoren bei der behördeninternen Fortbildung mit.
Darüber hinaus begleiten sie für die Kreispolizeibe-
hörde den Sondermeldedienst ViCLAS, insbesondere
durch 

– Auswerten des Straftatenaufkommens auf Sachver-
halte, die vom Sondermeldedienst ViCLAS umfasst
werden,

– Initiieren der zeitnahen Durchführung des ViCLAS-
Sondermeldedienstes, 

– Qualitätskontrolle der erhobenen und zu meldenden
Daten.

4.2

Die Koordinatorinnen und Koordinatoren nehmen diese
Funktion neben ihren originären Aufgaben wahr. 

4.3

Das LKA NRW hat zur Unterstützung der Kreispolizei-
behörden Hilfen für die Auswahl geeigneter Koordinato-
rinnen und Koordinatoren erstellt. 

4.4

Die Kreispolizeibehörden stellen zur Gewährleistung
einer hohen Qualität durch geeignete Verfahren sicher,
dass die Prüfergebnisse der Koordinatorinnen und
Koordinatoren im Hinblick auf ViCLAS-Relevanz
und Datenqualität fachaufsichtlich berücksichtigt
werden. 

4.5

Die vorzugsweise aus dem Arbeitsbereich der Sexual-
delikte zu bestellenden Koordinatorinnen und Koordina-
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toren und deren Vertreterinnen oder Vertreter sind dem
LKA NRW fortschreibend namentlich zu benennen.

5

Aus- und Fortbildung

5.1

Grundlagenwissen zur Operativen Fallanalyse sollte
wegen ihrer Bedeutung für polizeiliche Ermittlungen
bereits während der Ausbildung vermittelt werden. Der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Fachbereich
Polizeivollzugsdienst, wird empfohlen, entsprechende
Inhalte in ihren Lehrplänen zu berücksichtigen. Das
Institut für Aus- und Fortbildung der Polizei Nordrhein-
Westfalen (IAF NRW) gewährleistet eine angepasste
Verknüpfung mit korrespondierenden Lehrinhalten.

5.2

Für die Koordinatorinnen und Koordinatoren besteht
zeitnah zum Beginn ihrer Aufgabenwahrnehmung unab-
weisbarer Fortbildungsbedarf. Das IAF NRW führt be-
darfsorientiert Fortbildungsveranstaltungen für diese
Zielgruppe durch. Die Kreispolizeibehörden melden ih-
ren Fortbildungsbedarf unverzüglich nach bekannt wer-
den des Wechsels von Koordinatorinnen oder Koordina-
toren bzw. ihrer Vertreterinnen oder Vertreter.

5.3

Das LKA NRW führt für Koordinatorinnen und Koordi-
natoren jährlich eine Dienstbesprechung durch, deren
Inhalte mit dem IAF NRW abgestimmt sind.

5.4

Das IAF NRW gewährleistet durch inhaltlich abge-
stimmte Fortbildungsveranstaltungen bedarfsorientiert
die Weiterentwicklung der Fach- und Methodenkompe-
tenz der mit der Operativen Fallanalyse befassten Be-
diensteten des LKA NRW.

6

Berichterstattung zum Wirkbetrieb

Das LKA NRW berichtet dem Innenministerium NRW
jährlich zum 15. Februar über den Wirkbetrieb der
Operativen Fallanalyse und des Datenbanksystems
ViCLAS.

– MBl. NRW. 2005 S. 340

21210

Änderung 
der Geschäftsordnung (GeschO) 

der Apothekerkammer Nordrhein 
vom 17. November 2004

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Nord-
rhein hat in ihrer Sitzung am 17. November 2004 auf-
grund des § 23 Abs. 1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai
2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 17. Dezember 2002 (GV. NRW. S. 641), folgende Än-
derung der Geschäftsordnung beschlossen: 

Artikel I

Die Geschäftsordnung (GeschO) der Apothekerkammer
Nordrhein vom 12. Juni 1996 (MBl. NRW. S. 1388), geän-
dert am 9. Juni 1999 (MBl. NRW. S. 1214), wird wie folgt
geändert:

§ 31 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Worten „ihres
Kreises“ die Worte „oder ihrer kreisfreien Stadt“
eingefügt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Worten „des
Kreises“ die Worte „oder der kreisfreien Stadt“ ein-
gefügt.

c) In Absatz 2 Satz 3 werden nach den Worten „in dem
Kreis“ die Worte „oder in der kreisfreien Stadt“ und
nach den Worten „in diesem Kreis“ die Worte „oder
in dieser kreisfreien Stadt“ sowie nach den Worten
„in keinem anderen Kreis“ die Worte „oder in keiner
anderen kreisfreien Stadt“ eingefügt. 

Artikel II

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt am Tage
nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt für das
Land Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

Genehmigt.

Düsseldorf, den 27. Januar 2005

Ministerium für Gesundheit, Soziales, 
Frauen und Familie

des Landes Nordrhein-Westfalen

III 7 – 0810.81

Im Auftrag

G o d r y

Die vorstehende Änderung der Geschäftsordnung 
(GeschO) der Apothekerkammer Nordrhein vom 17. No-
vember 2004 wird hiermit ausgefertigt und im Ministe-
rialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Phar-
mazeutischen Zeitung und in der Deutschen Apotheker
Zeitung bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 9. Februar 2005

Anneliese  M e n g e 

Präsidentin 
der Apothekerkammer Nordrhein

– MBl. NRW. 2005 S. 341

2135

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für die Gruppenführer (Brandmeister) 
und Zugführer (Hauptbrandmeister) 

der Freiwilligen Feuerwehren

RdErl. d. Innenministeriums v. 8. 2. 2005 
– 74 – 27.19.01 – 

Der RdErl. vom 30. 7. 1984 – V B 4 – 4.382 – 4 – (MBl.
NRW. S. 992/SMBl. NRW. 2135) wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2005 S. 341
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2135

Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für die ehrenamtlichen Gruppenführerinnen und

Gruppenführer der Freiwilligen Feuerwehren

RdErl. d. Innenministeriums v. 8. 2. 2005
– 74 – 27.19.01 –

Der RdErl. vom 21. 2. 2000, V D 2 – 4.382 – 4 (MBl. NRW.
S. 290/SMBl. NRW. 2135) wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2005 S. 342

2311

Zulässigkeit von Vorhaben;
Einführungserlass zum 

Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau)
(EAG Bau – Einführungserlass)

RdErl. d. Ministeriums für Städtebau 
und Wohnen, Kultur und Sport v. 30. 1. 2005

– II A 1 – 901.12 –

Paragrafen ohne Gesetzesangabe beziehen sich auf das
Baugesetzbuch – BauGB – in der Fassung des EAG Bau
vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359).

Inhaltsübersicht

1 Überblick

1.1 Allgemeines

1.2 Überblick über das EAG Bau

2 Umweltprüfung

2.1 Allgemeines

2.2 Umfang der Ermittlung

3 Festsetzungen im Bebauungsplan

3.1 Befristete oder bedingte Nutzungen

3.2 Sicherung der Bauleitplanung

3.2.1 Zurückstellung von Baugesuchen (§ 15 Abs. 3)

3.2.2 Verlängerung der Veränderungssperre (§ 17)

3.3.3 Wegfall der Teilungsgenehmigung (§§ 19, 20)

4 Zulässigkeit von Vorhaben

4.1 Zulässigkeit während der Planaufstellung (§ 33)

4.2 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile

4.2.1 Schutz zentraler Versorgungsbereiche (§ 34 Abs. 3)

4.2.2 Änderung von Gewerbe- oder Handwerksbetrie-
ben (§ 34 Abs. 3 a)

4.3 Zulässigkeit im Außenbereich (§ 35)

4.3.1 Privilegierte Vorhaben (§ 35 Abs. 1) 

4.3.2 Begünstigte Vorhaben (§ 35 Abs. 4)

4.3.3 Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaran-
lagen als öffentlicher Belang

5 Überleitungsvorschriften

6 Geltungsdauer

1

Überblick

1.1

Allgemeines

Das Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an 
EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau –

EAG Bau) vom 24. Juni 2004 ist im BGBl. I auf Seite
1359 verkündet und am 20. Juli 2004 in Kraft getreten.
Die Neufassung des BauGB ist im BGBl. I. S. 2414
bekannt gemacht worden. Wesentlicher Anlass für das
Gesetzgebungsverfahren war die Richtlinie 2001/42/EG
des Europäischen Parlamentes und des Rates vom
27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswir-
kungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. EG
Nr. L 197 S. 30), die sog. Plan-UP-Richtlinie. Außerdem
sind Rechtsgrundlagen für den Stadtumbau und Maß-
nahmen der sozialen Stadt geschaffen sowie weitere ak-
tuelle städtebauliche Fragen, auch zur Vereinfachung
des Gesetzes, einer Lösung zugeführt worden. Hierzu
wird auf den „Muster-Einführungserlass zum Gesetz zur
Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien
(Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau) (EAG
Bau-Mustererlass)“ der Fachkommission Städtebau ver-
wiesen.

Die nachfolgenden Hinweise beschränken sich auf die
für die Zulässigkeit von Vorhaben bedeutsamen Rege-
lungen.

1.2

Überblick über das EAG Bau

Artikel 1 ändert das Baugesetzbuch. Die wesentlichen
Regelungen im Städtebaurecht sind: 

– §§ 1, 1a (Grundsätze der Bauleitplanung): 

Der Katalog der in der Abwägung zu berücksichti-
genden Belange ist unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten fortentwickelt und dabei neu geordnet wor-
den.

– §§ 2 bis 4 c (Aufstellung der Bauleitpläne):

Die Vorschriften über die Aufstellung der Bauleitplä-
ne sind unter Beibehaltung der bisherigen Elemente
(Bürgerbeteiligung, Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange) in den §§ 2 bis 4 c neu gefasst worden.

– § 2 Abs. 4 Satz 1, § 2 a (Umweltprüfung):

Für die Belange des Umweltschutzes ist grundsätz-
lich für alle Bauleitplanverfahren eine förmliche Um-
weltprüfung eingeführt worden. Hierzu ist ein Um-
weltbericht zu erstellen. Einzelheiten zur Aufstellung
des Umweltberichtes enthält die Anlage zu § 2 Abs. 4
und § 2 a.

– § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB/§ 17 UVPG (Abschichtungs-
regelung):

Doppelprüfungen auf den verschiedenen Planungs-
ebenen (Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Be-
bauungspläne) und bei der Vorhabengenehmigung
werden vermieden. Ist eine Umweltprüfung auf einer
Planungsebene durchgeführt worden, wird die Um-
weltprüfung und/oder Umweltverträglichkeitsprü-
fung in einem zeitlich nachfolgenden oder sonst
darauf aufbauenden Plan- und Genehmigungsverfah-
ren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-
auswirkungen beschränkt. 

– § 2 Abs. 4 Satz 2, § 4 Abs. 1, § 4 c (Scoping, Moni-
toring):

Die gemeinschaftsrechtlichen Verfahrensvorgaben für
die Umweltprüfung, wie z. B. Scoping (Klärung von
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung)
oder Monitoring (Überwachung der Auswirkungen
von Bauleitplänen) sind in die Vorschriften zur Bau-
leitplanung integriert worden. 

– §§ 214, 215 (Planerhaltungsvorschriften):

Die europarechtlich gebotenen formalen Verfahrens-
anforderungen sind mit den Regelungen zur Be-
standskraft der Bauleitpläne verknüpft worden. Es
besteht somit eine einheitliche Frist von zwei Jahren
für die Geltendmachung der Verletzung von Vor-
schriften im Sinne des § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3,
Abs. 2 und 3 Satz 2. 

– § 244 (Überleitungsvorschriften)

Die Vorschrift enthält Regelungen für die Überleitung
von Bauleitplänen, Satzungen und zur Rückbauver-
pflichtung.
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– § 9 (Befristete, bedingte Festsetzungsmöglichkeiten):

Durch die Einräumung befristeter und/oder bedingter
Festsetzungsmöglichkeiten in städtebaulichen Son-
dersituationen werden die Möglichkeiten der Bebau-
ungsplanung erweitert. 

– § 19 (Umgestaltung der Vorschriften über die Grund-
stücksteilung):

Der behördliche Genehmigungsvorbehalt für die
Grundstücksteilung (Teilungsgenehmigung) entfällt.
Grundstücksteilungen müssen aber auch künftig mit
den Festsetzungen des Bebauungsplans vereinbar
sein.

– § 34 (Regelung zum nicht beplanten Innenbereich): 

– Bei Vorhaben im nicht beplanten Innenbereich
sind künftig ihre schädlichen Auswirkungen auf
zentrale Versorgungsbereiche auch außerhalb der
näheren Umgebung zu beachten. 

– Nach § 34 Abs. 3 a kann vom Erfordernis des Ein-
fügens in die Eigenart der näheren Umgebung zu-
gunsten vorhandener Handwerks- und Gewerbe-
betriebe abgesehen werden. 

– Die Innenbereichssatzungen wurden ohne Ver-
pflichtung zur Durchführung einer förmlichen
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 beibehal-
ten. 

– §§ 5, 15, 35, 201 (Regelungen zum Außenbereich/zur
Landwirtschaft): 

– In Anpassung an die geänderten Produktionsbe-
dingungen ist der Begriff der Landwirtschaft in
§ 201 angepasst worden. 

– Zur Steuerung von nach dem neuen § 35 Abs. 1
Nr. 2 bis 6 privilegierten Vorhaben im Außenbe-
reich erhalten die Gemeinden die Möglichkeit,
auch Teilflächennutzungspläne aufzustellen (§ 5). 

– Wenn eine Gemeinde beschlossen hat, einen
(Teil-)Flächennutzungsplan aufzustellen, zu än-
dern oder zu ergänzen, mit dem zur Steuerung
von privilegierten Vorhaben nach dem neuen § 35
Abs. 1 Nr. 2 bis 6 die Rechtswirkungen des § 35
Abs. 3 Satz 3 erreicht werden sollen, und zu be-
fürchten ist, dass die Durchführung der Planung
durch Vorhaben unmöglich gemacht oder we-
sentlich erschwert würde, besteht die Möglich-
keit, Baugesuche bis zu einem Jahr zurückzustel-
len (§ 15 Abs. 3). 

– Biomasseanlagen werden im Außenbereich unter
bestimmten Voraussetzungen privilegiert (§ 35
Abs. 1 Nr. 6).

– Für bestimmte Außenbereichsvorhaben ist als Zu-
lässigkeitsvoraussetzung eine ausdrückliche Rück-
bauverpflichtung zu beachten (§ 35 Abs. 5 Satz 2). 

– Die Außenbereichssatzung wurde ohne Verpflich-
tung zur Durchführung einer förmlichen Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 beibehalten (§ 35
Abs. 6). 

– §§ 45 ff. (Bodenordnung):

Die Änderungen dienen einer anwenderfreundli-
chen und klaren Strukturierung des Umlegungs-
rechts; das betrifft insbesondere die unterschiedli-
chen Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Umle-
gung im Geltungsbereich von Bebauungsplänen auf
der einen Seite und der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile auf der anderen Seite. Ein Schwer-
punkt liegt weiter in der Fortentwicklung des
Grenzregelungsverfahrens zu dem „Vereinfachten
Umlegungsverfahren“ (§§ 80 ff.) mit dem Ziel einer
erhöhten Praxistauglichkeit und eines vergrößerten
Anwendungsbereichs.

– §§ 171a ff. (Stadtumbau):

Den Gemeinden wird – in Reaktion auf die Struktur-
veränderung vor allem in Demografie und Wirtschaft
– für die Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen
ein rechtlicher Rahmen zur Verfügung gestellt, bei
dem insbesondere die konzeptionelle und konsensuale
Vorgehensweise im Vordergrund steht.

– § 171e (soziale Stadt):

Mit § 171e ist bezweckt, die Programmziele des
im Jahre 1999 eingeleiteten Bund-Länder-Pro-
gramms Soziale Stadt wirkungsvoll zu unterstützen
und dabei insbesondere geeignete Beteiligungs- und
vor allem Mitwirkungsmöglichkeiten zu verankern
und die Bündelung des Mitteleinsatzes zu ver-
bessern.

Artikel 2 (Raumordnungsgesetz):

Im Raumordnungsrecht verfügt der Bund nur über eine
rahmenrechtliche Kompetenz. 

Die Artikel 3 bis 7 enthalten vor allem Anpassungen und
Folgeänderungen. Hingewiesen wird dabei insbesondere
auf die Neufassung von § 17 UVPG und die Änderung
der Anlage 1 zum UVPG. 

2 

Umweltprüfung

2.1

Allgemeines

Die neuen gesetzlichen Regelungen knüpfen an die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) an, die für bestimmte
Vorhaben bereits nach bisherigem Recht auf der Ebene
der Bebauungsplanung durchgeführt wird. Durch das
Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie,
der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum
Umweltschutz vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950) wurde
der Katalog der UVP-pflichtigen bauplanungsrechtli-
chen Vorhaben in Anlage 1 zum UVPG insbesondere
auch auf Städtebauprojekte und Industriezonen ausge-
weitet und die Verfahrensanforderungen der Umweltver-
träglichkeitsprüfung in das Baugesetzbuch übernom-
men. 

2.2

Umfang der Ermittlung

Im planerischen Vorgehen ist zu berücksichtigen, dass
sich bei der Umweltprüfung im Hinblick auf Unter-
suchungsumfang und -tiefe (s. Anlage zu § 2 Abs. 4 und
§ 2 a BauGB) keine weitergehenden Anforderungen erge-
ben, als sich aus allgemeinen planerischen Grundsätzen
auch nach bisheriger Rechtslage ergeben haben.

a) Erheblichkeit der Umweltauswirkungen

§ 2 Abs. 4 Satz 1 betont, dass die Umweltprüfung sich
nur auf die voraussichtlichen, erheblichen Umweltaus-
wirkungen bezieht. Aus dem Erheblichkeits-Kriterium
ergibt sich, dass solche Umweltbelange für die Ermitt-
lung und Bewertung außer Betracht bleiben können, die
von dem jeweiligen Plan überhaupt nicht betroffen sind;
es wird auch ein bestimmtes Ausmaß an Beeinträchti-
gung als tolerierbar und daher nicht prüfungsrelevant
hingenommen. 

b) Voraussehbarkeit der Umweltauswirkungen

§ 2 Abs. 4 Satz 1 sieht ferner vor, dass sich die Ermitt-
lung nur auf die voraussichtlichen, erheblichen Umwelt-
auswirkungen bezieht. Damit wird der Tatsache Rech-
nung getragen, dass bei der Planaufstellung nur eine 
ex-ante-Betrachtung möglich ist, die aus der Natur der
Sache ein Prognoseelement beinhaltet. Das Merkmal
„voraussichtlich“ stellt jedoch klar, dass für die Ermitt-
lung der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung
keine komplexen Zukunftsbetrachtungen anzustellen
sind, sondern sich diese auch im Hinblick auf die Prog-
nosegenauigkeit der Planung nach vernünftigem plane-
rischen Ermessen richtet.

c) Abwägungsbeachtlichkeit der Umweltauswirkungen

Für Untersuchungsumfang und -tiefe im Rahmen der
Ermittlung der voraussichtlichen, erheblichen Umwelt-
auswirkungen ist darüber hinaus die Vorschrift des § 2
Abs. 4 Satz 2 maßgeblich. Danach bestimmt die Gemein-
de Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung der
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Umweltbelange im Hinblick darauf, inwieweit die Er-
mittlung für eine sachgerechte Abwägung erforderlich
ist. 

Bei der Vorschrift handelt es sich um eine Konkretisie-
rung des allgemeinen planerischen Grundsatzes, nur
dasjenige „in die Abwägung an Belangen einzustellen,
was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss“
(BVerwG, Urteil vom 12. Dezember 1969, Az. 4 C 105.66,
BVerwGE 34, 301). 

d) Angemessenheit

In Verdeutlichung des Grundsatzes der Abwägungser-
heblichkeit (siehe Nummer 2.4.2.5.c) betont § 2 Abs. 4
Satz 3, dass die Umweltprüfung sich auf das bezieht,
was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein
anerkannten Prüfungsmethoden sowie nach Inhalt und
Detaillierungsgrad des Bauleitplans in angemessener
Weise verlangt werden kann. 

Die UVP ist kein „Suchverfahren“, in dem alle nur er-
denklichen Auswirkungen eines Vorhabens auf Umwelt-
güter und deren Wertigkeit bis in alle Einzelheiten und
feinste Verästelungen zu untersuchen wären und gar
Antworten auf in der Wissenschaft bisher noch unge-
klärte Fragen gefunden werden müssten (vgl. BVerwG,
Urteil vom 21. März 1996 – 4 C 19.94 – BVerwGE 100,
370 und Urteil vom 25. Januar 1996, – 4 C 5.95 – 
BVerwGE 100, 238). 

e) Abschichtung

§ 2 Abs. 4 Satz 5 enthält eine Bestimmung, die eine Be-
schränkung des Umfangs der erforderlichen Ermittlung
im Hinblick auf Umweltprüfungen in anderen Planungs-
stufen ermöglicht. Nach dieser sog. Abschichtungsrege-
lung soll die Umweltprüfung innerhalb einer Planungs-
hierarchie in dem nachfolgenden Verfahren auf andere
oder zusätzliche Auswirkungen beschränkt werden. 

Eine Umweltprüfung auf der Ebene der Raumordnungs-
planung kann abschichtende Wirkungen für die Flä-
chennutzungsplanung haben, die integrierte Umwelt-
prüfung auf der Ebene der Flächennutzungsplanung
kann wiederum zur Abschichtung auf der Ebene der Be-
bauungsplanung genutzt werden. Die Abschichtungsre-
gelung kann auch Auswirkungen bei der Aufstellung von
höherstufigen Planungen haben, indem die Ergebnisse
einer vorgenommenen Umweltprüfung auf der sich an-
schließenden Stufe berücksichtigt werden. 

Eine entsprechende Regelung enthält § 17 Abs. 3 UVPG
im Hinblick auf die Abschichtung zwischen Bebauungs-
plan und nachfolgendem Zulassungsverfahren.

Schließlich ergibt sich aus der Abschichtungsregelung
im Zusammenhang mit der Maßgeblichkeit von Um-
fang und Detaillierungsgrad des betreffenden Plans
auch die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Ermitt-
lung bestimmter Umweltauswirkungen einer nachfol-
genden Planungsebene oder einem nachfolgenden Zu-
lassungsverfahren zu überlassen, soweit die Prüfung
aus fachlicher Sicht dort angemessener erscheint.
Hiermit kann dem unterschiedlichen Konkretisie-
rungsgrad der Planungen auf den verschiedenen Ebe-
nen Rechnung getragen werden. So können z. B. einige
immissionsschutzrechtliche Fragen nicht auf der Pla-
nungsebene geklärt werden und können daher dem
nachfolgenden Zulassungsverfahren überlassen wer-
den. Eine Überlastung höherstufiger Planungsebenen
mit – dort nicht sachgerecht durchzuführenden – De-
tailprüfungen ist ebenso zu vermeiden wie eine un-
sachgemäße Verschiebung der Prüfung von übergrei-
fenden Auswirkungen auf niedrigere Planungsstufen
oder das Zulassungsverfahren.

Die Abschichtungsregelung dient insgesamt dazu, Dop-
pelprüfungen zu vermeiden und Verfahren zu beschleu-
nigen. Von ihr sollte daher in der Praxis umfangreich
Gebrauch gemacht werden.

Zu betonen ist jedoch, dass die Abschichtungswirkung
grundsätzlich bei erheblichem Zeitablauf zwischen den
unterschiedlichen Verfahren nachlassen kann. Dies gilt
insbesondere, wenn sich die für die Umweltprüfung
maßgeblichen Verhältnisse geändert haben. Für eine

rechtssichere Planung empfiehlt es sich daher, vor Nut-
zung der Abschichtungsregelung routinemäßig in einem
groben Überblick die Aktualität des vorliegenden Um-
weltberichts zu überprüfen.

f) Umweltfachplanungen

Eine Beschränkung des Ermittlungsaufwandes kann
schließlich auch erreicht werden, indem die Bestands-
aufnahmen anderer umweltrelevanter Fachplanungen
herangezogen werden. § 2 Abs. 4 Satz 6 verweist inso-
fern auf § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g, der insbesondere
Landschaftspläne und Pläne des Wasser-, Abfall- und
Immissionsschutzrechts nennt. Insoweit gilt, dass diese
Pläne über einen hinreichend aktuellen Stand verfügen
müssen.

3 

Festsetzungen im Bebauungsplan 

3.1

Befristete oder bedingte Nutzungen

Durch den neuen § 9 Abs. 2 wird die Möglichkeit eröff-
net, im Bebauungsplan festsetzen zu können, dass
bestimmte Nutzungen nur für eine bestimmte Zeit zuläs-
sig sind oder bis zum Eintritt bestimmter Umstände zu-
lässig oder unzulässig sind. Die Festsetzungsmöglichkeit
wird ergänzt durch die Erweiterung des nicht abschlie-
ßenden Katalogs städtebaulicher Verträge des § 11. Da-
mit kann die Gemeinde ergänzend zur Festsetzung die
Einhaltung der Festsetzung auch aufgrund vertraglicher
Ansprüche durchsetzen. Auf der anderen Seite schafft
die Festsetzung die Möglichkeit, die vertraglichen
Pflichten auch für den Fall der Insolvenz oder der
Rechtsnachfolge abzusichern.

Bedingte und/oder befristete Festsetzungen können „in
besonderen Fällen“ erfolgen, d. h. erforderlich ist eine
besondere städtebauliche Situation und eine entspre-
chende städtebauliche Begründung. Die Bezeichnungen
„bestimmte Zeiträume“ und „bestimmte Umstände“ be-
deuten, dass diese im Bebauungsplan zu bestimmen und
festzusetzen sind. 

Die Festsetzungen sollen mit der Festsetzung der Folge-
nutzung verbunden werden (Satz 2), damit der Bebau-
ungsplan auch die planungsrechtlichen Grundlagen für
die weitere städtebauliche Entwicklung erhält. Wird
eine Folgenutzung festgesetzt, muss sie Bestandteil des
gesamten Bebauungsplanverfahrens (einschließlich Um-
weltprüfung) und der abschließenden Abwägung sein.

Durch die neuen Festsetzungsmöglichkeiten kann erst-
mals im Bebauungsplan eine Befristung oder eine Bedin-
gung einer Festsetzung vorgesehen werden. Als Beispiele
können genannt werden:

– Festsetzung einer befristeten Nutzung als Zwischen-
nutzung bei von vornherein zeitlich befristeten Nut-
zungen (z. B. Zweckbauten) sowie Festsetzung der
Anschlussnutzung, um nachteilige städtebauliche
Entwicklungen nach Aufgabe der Zwischennutzung
zu vermeiden oder die planungsrechtliche Grundlage
für nachfolgende Nutzungen zu schaffen;

– Festsetzung von Maßnahmen, die für die Verwirkli-
chung einer im Bebauungsplan vorgesehenen Nut-
zung zeitlich vorhergehend erforderlich sind (z. B. Er-
richtung von Lärmschutzwällen und -wänden vor
Aufnahme der schutzbedürftigen Wohnnutzung).

3.2

Sicherung der Bauleitplanung

3.2.1

Zurückstellung von Baugesuchen (§ 15 Abs. 3)

Die Möglichkeit der Zurückstellung von Baugesuchen
zur Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit wird
mit der neuen Regelung des § 15 Abs. 3 auf Flächennut-
zungspläne (für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6)
ausgedehnt und an Voraussetzungen geknüpft.
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Voraussetzungen sind, dass 

– die Gemeinde einen Beschluss zur Aufstellung, Ände-
rung oder Ergänzung des Flächennutzungsplanes ge-
fasst hat,

– im Flächennutzungsplan eine „Konzentrationsfläche“
nach § 35 Abs. 3 Satz 3 für privilegierte Vorhaben im
Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 (Neufassung) darstel-
len will, die der Errichtung solcher Vorhaben an an-
derer Stelle im Gemeindegebiet i. d. R. entgegensteht,
und wenn

– zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung
durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesent-
lich erschwert wird.

Der Zeitraum der Zurückstellung ist in dem Zurückstel-
lungsbescheid anzugeben und darf längstens ein Jahr ab
Zugang des Bescheids betragen. Die Zeit zwischen dem
Eingang des Baugesuchs bei der zuständigen Behörde
bis zur Zustellung des Zurückstellungsbescheides wird
auf die Jahresfrist nur insoweit nicht angerechnet, als
dieser Zeitraum für die Bearbeitung des Baugesuchs er-
forderlich war (§ 15 Abs. 3 Satz 2). Die Gemeinde hat
den Zurückstellungsantrag innerhalb von sechs Monaten
zu stellen, nachdem sie in einem Verwaltungsverfahren
(Baugenehmigungs- oder Immissionsschutz-Verfahren)
förmlich, z. B. im Rahmen einer Beteiligung nach § 36,
von dem Bauvorhaben Kenntnis erlangt hat (§ 15 Abs. 3
Satz 3). Der Zurückstellungsantrag ist nicht mehr mög-
lich, wenn die Genehmigung erteilt ist.

Diese Regelung gilt auch im Fall der Aufstellung eines
sachlichen Teilflächennutzungsplanes nach § 5 Abs. 2 b.

3.2.2

Verlängerung der Veränderungssperre (§ 17)

Die Verlängerung der Geltungsdauer einer Verände-
rungssperre über das dritte Jahr hinaus (§ 17 Abs. 2) und
die ganz oder teilweise erneute Inkraftsetzung einer Ver-
änderungssperre nach Ablauf der Geltungsdauer (§ 17
Abs. 3) bedurften bislang der Zustimmung der Bezirks-
regierung. Künftig entscheidet die Gemeinde in alleini-
ger Verantwortung; die Zustimmungserfordernisse sind
aus Gründen der Deregulierung entfallen.

Für Veränderungssperren im Sinne des § 17 Abs. 2 oder
§ 17 Abs. 3, die vor dem In-Kraft-Treten des EAG Bau
beschlossen wurden, ist ein Antrag auf Zustimmung
weiterhin erforderlich (§ 233 Abs. 1). 

3.3.3

Wegfall der Teilungsgenehmigung (§§ 19, 20)

Die Genehmigungspflicht für die Teilung von Grundstü-
cken wird grundsätzlich abgeschafft. Damit entfällt
auch das Bedürfnis, für den Vollzug einer Teilung im
Grundbuch auch bei fehlender Genehmigungspflicht
stets ein Negativzeugnis auszustellen (vgl. § 20 Abs. 2
Satz 2 BauGB a. F.).

§ 19 Absatz 2 enthält eine materiell-rechtliche Regelung,
mit der sichergestellt werden soll, dass durch Grund-
stücksteilungen die Festsetzungen eines Bebauungsplans
nicht unterlaufen werden. Dies betrifft solche Bebau-
ungsplanfestsetzungen, bei denen die Größe eines
Grundstücks von rechtserheblicher Bedeutung ist. Dies
sind insbesondere Festsetzungen zur Mindestgröße von
Baugrundstücken (§ 9 Abs. 1 Nr. 3) sowie Festsetzungen
über die Grundflächenzahl oder die Geschossflächen-
zahl, vgl. §§ 19 Abs. 1, § 20 Abs. 2 BauNVO.

4

Zulässigkeit von Vorhaben

Wegen der Prüfung der Umweltverträglichkeit von Vor-
haben wird auf Nummer 2 verwiesen, wegen der Ab-
schichtung gegenüber der Bauleitplanung insbesondere
auf Nummer 2.2. Buchst. e.

4.1

Zulässigkeit während der Planaufstellung (§ 33)

Infolge der Einführung der Umweltprüfung als Regel-
verfahren für die Bauleitplanung wird die nach bisheri-

gem Recht in § 33 Abs. 2 enthaltene Möglichkeit zur
Vorhabengenehmigung vor Beginn der öffentlichen Aus-
legung nach § 3 Abs. 2 beschränkt. Die Fortentwicklung
der geltenden Rechtslage (nunmehr in § 33 Abs. 1) be-
rücksichtigt, dass die Genehmigung eines Vorhabens
während der Planaufstellung nicht vor Abschluss der
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3
Abs. 2, § 4 Abs. 2 und gegebenenfalls § 4 a Abs. 5 erfolgt,
weil europarechtlich nach der Plan-UP-Richtlinie die
Konsultationen von Öffentlichkeit und Behörden einen
wichtigen Bestandteil der Umweltprüfung bilden und
daher auch bei Genehmigungen nach § 33 vorauszuset-
zen sind. 

Eine auch europarechtlich zulässige Ausnahme wird
lediglich für Fallgestaltungen im Zusammenhang mit
dem vereinfachten Verfahren nach § 13 geregelt (§ 33
Abs. 3).

§ 33 Abs. 2 sieht infolgedessen nur die Möglichkeit der
Zulassung von Vorhaben vor einer erneuten Auslegung
nach § 4 a Abs. 3 Satz 1 vor, wenn die die erneute Aus-
legung betreffenden Änderungen und Ergänzungen
des Bebauungsplans keine Auswirkungen auf das zu
genehmigende Vorhaben haben und die in § 33 Abs. 1
Nr. 2 bis 4 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind. 

4.2

Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile

4.2.1

Schutz zentraler Versorgungsbereiche (§ 34 Abs. 3)

§ 34 Abs. 3 enthält eine neue Vorgabe für die Ansiedlung
von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich. Danach
dürfen von solchen Vorhaben keine schädlichen Auswir-
kungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemein-
de oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein. Dies
betrifft insbesondere Vorhaben des großflächigen Einzel-
handels, deren städtebauliche Auswirkungen über die
nähere Umgebung hinausgehen.

Nach bislang geltendem Recht war es möglich, dass in
Gebieten nach § 34 Abs. 1, in denen bereits großflächige
Einzelhandelsprojekte vorhanden sind oder die einem
faktischen Kerngebiet oder Sondergebiet nach § 11
Abs. 3 BauNVO entsprechen, die Genehmigung eines
weiteren, sich in die vorhandene Umgebung einfügenden
Einzelhandelsgroßprojektes bauplanungsrechtlich nicht
abgelehnt werden konnte. Die über die nähere Um-
gebung hinausgehenden Fernwirkungen des Vorhabens
auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung waren
bisher nicht Prüfungsmaßstab im Rahmen des § 34.
Der neue Absatz 3 sieht nunmehr vor, diese Fernwir-
kungen im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung zu berück-
sichtigen.

Soweit ein Vorhaben schädliche Auswirkungen auf zent-
rale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in ande-
ren Gemeinden erwarten lässt, ist es bauplanungsrecht-
lich unzulässig. Zentrale Versorgungsbereiche können
sich insbesondere aus entsprechenden Darstellungen und
Festsetzungen in Bauleitplänen bzw. in Raumordnungs-
plänen ergeben. Sie können sich aber auch aus sonstigen
raumordnerischen oder städtebaulichen Konzeptionen
(z.B. Zentrenkonzepten) ergeben, nicht zuletzt auch aus
nachvollziehbar eindeutigen tatsächlichen Verhältnissen
(s. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drs. 15/
2250, S. 54). 

Im Bauantragsverfahren bestehen für Vorhaben, die
nicht in einem zentralen Versorgungsbereich liegen, fol-
gende Anhaltspunkte für das Vorliegen schädlicher Aus-
wirkungen i. S. v. § 34 Abs. 3 BauGB:

– Lage des Vorhabens außerhalb eines zentralen Versor-
gungsbereichs,

– im betroffenen zentralen Versorgungsbereich vorhan-
dene Leerstände,

– Unverhältnismäßigkeit der geplanten Verkaufsflä-
chen im Vergleich zu den im betroffenen zentralen
Versorgungsbereich vorhandenen Verkaufsflächen,

– Unvertretbarkeit der zu erwartenden Kaufkraft-
abschöpfung in betroffenen zentralen Versorgungs-
bereichen.
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Der Antragsteller hat zu begründen, dass das neue Vor-
haben keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche erwarten lässt.

4.2.2

Änderung von Gewerbe- oder Handwerksbetrieben (§ 34
Abs. 3 a)

§ 34 Abs. 3 a erleichtert bauliche und Nutzungsänderun-
gen zulässigerweise errichteter Gewerbe- oder Hand-
werksbetriebe im unbeplanten Innenbereich. Danach
kann im Einzelfall vom Erfordernis des Einfügens in die
Eigenart der näheren Umgebung nach § 34 Abs. 1 Satz 1
abgewichen werden, wenn die Abweichung der Erweite-
rung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung
eines solchen zulässigerweise errichteten Betriebs dient.
Die Erneuerung einer Anlage bedeutet die Neuerrichtung
einer gleichartigen, vorhandenen Anlage an gleicher Stel-
le (vgl. Begründung zum Entwurf des Baugesetzbuchs,
BT-Drs. 10/4630, S. 87). Erweiterung und Erneuerung
können auch miteinander verbunden werden.

Die Abweichung muss städtebaulich vertretbar und auch
unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den
öffentlichen Belangen vereinbar sein. Die nunmehr in
Absatz 3 a vorgesehene Abweichung ermöglicht eine
wesentlich schnellere Zulassung eines Vorhabens und
soll die Sicherung und Fortentwicklung bestehender
Gewerbe- und Handwerksbetriebe im unbeplanten
Innenbereich gewährleisten. Das den neuen Absatz 3
prägende gesetzgeberische Motiv findet jedoch auch hier
einen Niederschlag. Diese Erleichterung ist nicht an-
wendbar auf Einzelhandelsbetriebe, die die verbrau-
chernahe Versorgung der Bevölkerung beeinträchtigen
oder schädliche Auswirkungen auf zentrale gemeind-
liche Versorgungsbereiche haben können.

4.3

Zulässigkeit im Außenbereich (§ 35)

§ 35 stellt nach wie vor die grundlegende Norm dar, mit
der im Interesse einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung und aus Gründen des Umweltschutzes der
Außenbereich von einer nicht außenbereichsverträg-
lichen Nutzung frei gehalten werden soll.

4.3.1

Privilegierte Vorhaben (§ 35 Abs. 1)

Die privilegierten Vorhaben des § 35 Abs. 1 wurden um
eine weitere Nutzungsmöglichkeit regenerativer Energi-
en (die Biomasseanlagen) erweitert und mit dem Ziel neu
geordnet, den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 nur
auf die Vorhaben zu erstrecken, für die aus bau-
planungsrechtlicher Sicht eine Steuerung erforderlich
werden kann.

4.3.1.1

Landwirtschaft 

Für den landwirtschaftlichen Betrieb nach § 35 Abs. 1
Nr. 1 ist die Änderung der Definition der Landwirtschaft
nach § 201 von besonderer Bedeutung. Da heute auch in
flächenbezogenen Tierhaltungen das erzeugte Futter vor
der Verfütterung verarbeitet wird, wurde die Definition
der Landwirtschaft den geänderten landwirtschaftlichen
Produktionsbedingungen angepasst. Voraussetzung ist
jedoch weiterhin, dass zu dem landwirtschaftlichen Be-
trieb genügend Flächen gehören, auf denen der überwie-
gende Futteranteil erzeugt werden kann. Der landwirt-
schaftliche Betrieb muss – wie bisher – nach den von der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl.
Urt. v. 13. April 1983 – 4 C 62/78 – BRS 40 Nr. 76) ent-
wickelten Grundsätzen – ein auf Dauer und zwar für
Generationen gedachtes und auch lebensfähiges Unter-
nehmen sein. Die bewirtschaftete Fläche muss im Regel-
fall überwiegend entweder im Eigentum des Landwirts
stehen oder zumindest langfristig gepachtet sein.

4.3.1.2

Windenergieanlagen 

Durch die Neugliederung des Katalogs privilegierter
Nutzungen ergibt sich die Privilegierung von Windener-
gieanlagen nunmehr aus § 35 Abs. 1 Nr. 5.

Mit Urteil vom 30. Juni 2004 hat das Bundesverwal-
tungsgericht – 4 C 9.03 – die grundlegende Entscheidung
getroffen, dass sobald die für eine „Windfarm“ maßgeb-
liche Zahl von 3 Windenergieanlagen erreicht oder über-
schritten werde, unabhängig von der Zahl der Betreiber
ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfah-
ren und nicht ein Baugenehmigungsverfahren durchzu-
führen sei. Eine „Windfarm“ im Sinne der Nr. 1.6 der
Anlage zum UVPG und der Nr. 1.6 des Anhangs zur
4. BImSchV sei dadurch gekennzeichnet, dass sie aus
mindestens 3 Windenergieanlagen bestehe, die einander
räumlich so zugeordnet seien, dass sich ihre Ein-
wirkungsbereiche überschneiden oder wenigstens be-
rühren.

4.3.1.3

Biomasseanlagen

Mit der Regelung des § 35 Abs. 1 Nr. 6 werden Vorhaben
zur Erzeugung von Energie aus Biomasse unter
bestimmten Voraussetzungen in den Katalog der privile-
gierten Vorhaben nach § 35 Abs. 1 aufgenommen, um so
den Strukturwandel in der Landwirtschaft zu unterstüt-
zen; dabei soll dem Gebot des Außenbereichsschutzes so
weit wie möglich Rechnung getragen werden. Es wird
nicht nur die Herstellung und Nutzung der Energie von
aus Biomasse erzeugtem Gas, sondern jede energetische
(einschließlich der thermischen) Nutzung von Biomasse
privilegiert. 

Voraussetzung ist, dass die Anlage im räumlich-funktio-
nalen Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen
Betrieb oder mit einem forstwirtschaftlichen Betrieb, ei-
nem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung oder einem
gewerblichen, Tier haltenden Betrieb errichtet wird.
Nach dem Grundsatz der größtmöglichen Schonung des
Außenbereichs muss die Anlage immer in der Nähe eines
Betriebsstandortes errichtet werden; die Nutzung der
Betriebsfläche außerhalb des räumlichen Zusammen-
hangs zu Gebäuden widerspräche diesem Grundsatz.
Wenn die Anlage von einer Betreibergemeinschaft (z. B.
als Gesellschaft oder einer Gemeinschaft bürgerlichen
Rechts) betrieben wird, ist besonders darauf zu achten,
dass der funktionale Zusammenhang zu dem (landwirt-
schaftlichen) Betrieb gewährleistet ist: Der Betriebs-
inhaber/Landwirt muss einen nicht zu vernachlässigen-
den Anteil an der Gesellschaft halten und er muss einen
entsprechenden Anteil eigener Produkte einbringen oder
der gewonnenen Energie (z. B. Wärme) nutzen.

Die Einschränkung auf nahe liegende Betriebe soll aus
ökologischen und auch aus volkswirtschaftlichen Grün-
den einen überregionalen Transport des Rohmaterials
verhindern. Als Maßstab dienen die üblichen Entfernun-
gen landwirtschaftlicher Betriebsabläufe und Nachbar-
schaftsbezüge. Nahe gelegen sind deshalb nur Betriebe
in der Gemeinde oder in benachbarten Gemeinden.

Zum Schutz des Außenbereichs ist die Privilegierung
nicht auf Industrieanlagen bezogen, sondern auf Bio-
masseanlagen beschränkt, deren installierte elektrische
Leistung 0,5 MW nicht überschreitet; das entspricht
1,5 bis 2,0 MW Eingangsleistung oder auch Feuerungs-
wärmeleistung der eingesetzten Biomasse. Für Biomas-
seanlagen, die nicht ausschließlich elektrische Energie
erzeugen, sondern von denen z. B. auch Wärme erzeugt
wird oder Gas zu anderen Standorten von Blockheiz-
kraftwerken weitergeleitet wird, ist entweder deren
kumulierte installierte elektrische Leistung für die
Grenzwertbemessung heranzuziehen oder die Beschrän-
kung auf 0,5 MW umzurechnen: 0,5 MW/a elektrische
Leistung entspricht einer Biogaserzeugung der Anlage
bis zu 2,3 Mio. Nm3/a.

Anlagen zum Anschluss der Biomasseanlage an das
öffentliche Versorgungsnetz sind ebenfalls durch die
Privilegierung erfasst. Diese Infrastrukturanlagen sind
ihrem Zweck entsprechend auch über den räumlichen
Zusammenhang der Betriebsstätte hinaus bis zur
nächstgelegenen öffentlichen Versorgungsleitung privile-
giert zulässig.

Nach der bisherigen Rechtslage konnten Anlagen zur
Nutzung von Biomasse unter bestimmten Umständen im
Außenbereich als dienende oder „mitgezogene“ Nutzung
genehmigt werden. Die neue Regelung bildet gegenüber

346



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 14 vom 15. März 2005

der nach bisherigem Recht möglichen Privilegierung
nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 auf Grund der „dienen-
den Funktion“ oder als „mitgezogene Nebennutzung“
die speziellere Vorschrift und ist insofern abschließend.

4.3.1.4

Planvorbehalt

Der unveränderte raumordnerische und kommunale
Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 bezieht sich – wie
bisher – nur auf § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6, d. h. nicht auf
land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Nummer 1) und
nicht (mehr) auf Kernenergieanlagen (jetzt Nummer 7).
Erfasst werden daher Gartenbaubetriebe, soweit sie der
Nummer 2 unterfallen, Versorgungsanlagen (Nummer 3),
emittierende bzw. zweckbestimmte Vorhaben (Num-
mer 4), Wind- und Wasserenergieanlagen (jetzt Num-
mer 5) und Biomasseanlagen (Nummer 6 neu).

Insbesondere die Haltung und Aufzucht von Nutztieren
in großen Stallanlagen in Form gewerblicher Intensiv-
tierhaltung ist im Regelfall in Gewerbegebieten zulässig;
sie kann aber auch in konkreten städtebaulichen Situa-
tionen nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 privilegiert zulässig sein;
auf sie bezieht sich dann aber der (insbesondere kommu-
nale) Planvorbehalt.

4.3.1.5

Rückbauverpflichtung

Die Übernahme der Rückbauverpflichtung ist eine wei-
tere Zulässigkeitsvoraussetzung. Die Rückbauverpflich-
tung gilt für privilegierte Vorhaben im Sinne des § 35
Abs. 1 Nr. 2 bis 6. Nach dauerhafter Nutzungsaufgabe
dieser Anlagen ist es aus Gründen des Außenbereichs-
schutzes geboten, dass sie einschließlich der bodenver-
siegelnden Fundamente entfernt werden. Die Baugeneh-
migungsbehörde soll die Rückbauverpflichtung durch
Baulast oder in anderer Weise sicherstellen (§ 35 Abs. 5
Satz 3). Zwischen beiden Varianten besteht kein Rang-
verhältnis, in NRW dürfen daher anstelle der Baulast
auch andere Formen der Sicherstellung gewählt werden
(vgl. z.B.  § 56 Abs. 2 S. 2 BBergG). In Betracht kommen
die beschränkt persönliche Dienstbarkeit und die Siche-
rungsgrundschuld (wenn der Grundstückseigentümer
selbst Bauherr ist) sowie die Bankbürgschaft. Eine
Rückbauverpflichtung für Vorhaben nach § 35 Abs. 1
Nr. 1 und für sonstige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 besteht
nicht. Eine bereits begründete Rückbauverpflichtung ist
zu übernehmen, wenn ein Vorhaben nach § 35 Abs. 1
Nr. 2 bis 6 in ein anderes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2
bis 6 umgenutzt wird. Eine Rückbauverpflichtung ist
auch zu übernehmen, wenn ein Vorhaben nach § 35
Abs. 1 Nr. 1 in ein Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6
umgewandelt wird. Sie entfällt, wenn ein Vorhaben nach
§ 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 in ein solches nach § 35 Abs. 1
Nr. 1 oder Absatz 2 umgenutzt wird.

Als Folge dieser Änderung ist eine Ergänzung der Über-
leitungsvorschriften in § 244 Abs. 7 aufgenommen wor-
den (s.u. Nummer 5). Sie soll sicherstellen, dass bauliche
Anlagen, deren Nutzung bereits vor dem In-Kraft-Treten
des EAG Bau zulässigerweise aufgenommen worden ist,
auch bei einer Nutzungsänderung nicht nach § 35 Abs. 5
Satz 2 zurückgebaut werden müssen. 

4.3.2

Begünstigte Vorhaben (§ 35 Abs. 4)

Mit der Änderung des § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buch-
stabe d) wird die bisherige Stichtagsregelung, wonach
ein begünstigt zu änderndes Gebäude vor dem 27. Au-
gust 1996 zulässigerweise errichtet worden sein muss,
durch die dauerhafte Fristenregelung ersetzt, dass das
Gebäude vor mehr als sieben Jahren zulässigerweise
errichtet worden sein muss.

4.3.3

Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen
als öffentlicher Belang

Nach der neuen Nummer 8 des § 35 Abs. 3 Satz 1 beein-
trächtigt ein Vorhaben im Außenbereich öffentliche Be-
lange, wenn es die Funktionsfähigkeit von Funkstellen
und Radaranlagen stört. Dies dient insbesondere dem

Anliegen der Flugsicherheit, das als öffentlicher Belang
bereits nach geltendem Recht vor allem bei der Errich-
tung von Windenergieanlagen zu berücksichtigen ist. So
kann durch Windenergieanlagen zum Beispiel die Funk-
verbindung gestört werden; dies kann zu einem (vorü-
bergehenden) Ausfall von Funkstrecken führen und die
Flugsicherheit beeinträchtigen. Von der Wehrbereichs-
verwaltung werden mittelfristig diesbezügliche Unterla-
gen zur Verfügung gestellt. Im Baugenehmigungsverfah-
ren sind daher gegebenenfalls die für die Flugsicherheit
zuständigen Stellen, insbesondere die Wehrbereichsver-
waltungen, zu beteiligen; auf den Runderlass des Minis-
teriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport
vom 5. 7. 2004 – II A 1 – 901.3/202 – „Zusammenarbeit
der Genehmigungsbehörden mit den zivilen/militäri-
schen Luftfahrtbehörden im Genehmigungsverfahren
von Windenergieanlagen“ wird verwiesen.

5

Überleitungsvorschriften 

§ 233 Abs. 1 bezieht sich nicht auf die Zulässigkeit von
Vorhaben.

§ 244 Abs. 7 enthält eine Überleitungsvorschrift zur Re-
gelung des § 35 Abs. 5 Satz 2 zur Rückbauverpflichtung
für bestimmte Vorhaben im Außenbereich. Danach gilt
§ 35 Abs. 5 Satz 2 nicht für die Zulässigkeit eines Vorha-
bens, das die Nutzungsänderung einer baulichen Anlage
zum Inhalt hat, deren bisherige Nutzung vor dem In-
Kraft-Treten des EAG Bau zulässigerweise aufgenom-
men wurde. Die Abgabe einer Verpflichtungserklärung,
das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen
Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu
beseitigen, ist also keine Zulässigkeitsvoraussetzung,
wenn eine bauliche Anlage bereits vor In-Kraft-Treten
des EAG Bau zulässigerweise genutzt wurde und nun-
mehr lediglich die bisherige Nutzung geändert werden
soll.

6

Geltungsdauer

Dieser RdErl. tritt am 31. 12. 2010 außer Kraft, sofern
er nicht geändert oder seine Geltungsdauer verlängert
wird.

– MBl. NRW. 2005 S. 342

II.

Ministerpräsident

Berufskonsularische Vertretung 
der Republik Lettland, Bonn

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 23. 2. 2005 
– IV.4 02.33 – 1/05 –

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der berufskon-
sularischen Vertretung der Republik Lettland in Bonn
ernannten Frau Daiga Krieva am 17. Februar 2005 das
Exequatur als Konsulin erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst die Länder Nordrhein-
Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und Saarland.

Die Anschrift der berufskonsularischen Vertretung
lautet:

Adenauerallee 110, 53113 Bonn
Tel.: 02 28 – 24 99 80
Fax: 02 28 – 24 99 18

Sprechzeit: mo. – fr. 10.00 – 13.00 Uhr
und do. 14.00 – 17.00 Uhr

– MBl. NRW. 2005 S. 347
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Berufskonsularische Vertretung der 
Dominikanischen Republik, Hamburg

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 25. 2. 2005 
– IV.4 01.37 – 1/04 –

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Dominikanischen Republik in
Hamburg ernannten Herrn Rafael Ramon Paz Cordones
am 4. Januar 2005 das Exequatur als Generalkonsul
erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst das Bundesgebiet mit Aus-
nahme der Länder Berlin, Hessen und Rheinland-Pfalz.

– MBl. NRW. 2005 S. 348

Berufskonsularische Vertretung der 
Volksrepublik China, Frankfurt/Main

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 25. 2. 2005 
– IV.4 01.32-1/05 –

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der noch zu
eröffnenden berufskonsularischen Vertretung der Volks-
republik China in Frankfurt/Main ernannten Frau
Junping Xie am 15. Februar 2005 das Exequatur als Ge-
neralkonsulin erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hessen, Baden-
Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz.

– MBl. NRW. 2005 S. 348

Innenministerium

Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer 
im Haushaltsjahr 2004

RdErl. d. Innenministeriums v. 21. 2. 2005 
– 33 – 46.04.20 – 9239/04 (3) –

Die Gesamtsumme des auf die Gemeinden entfallenden
Anteils an der Einkommensteuer nach dem Ist-Aufkom-
men wird für die Zeit vom 1. 1. 2004 bis 31. 12. 2004
unter Berücksichtigung des Restbetrages in Höhe von
3,19 ¤ aus der Schlussrechnung 2003 auf

4.934.282.954,42 ¤ festgesetzt.

– MBl. NRW. 2005 S. 348

Ministerium für Gesundheit, 
Soziales, Frauen und Familie

Bekanntmachung des Vomhundertsatzes 
nach § 148 Abs. 4 des Neunten Buches 

des Sozialgesetzbuches (SGB IX) für das 
Kalenderjahr 2004

Bek. d. Ministeriums für Gesundheit, 
Soziales, Frauen und Familie v. 16. 2. 2005 

– V 8 – 4421.41/2005 –

Für das Jahr 2004 beträgt der Vomhundertsatz gem.
§ 148 Abs. 1 und 4 SGB IX 4,88.

– MBl. NRW. 2005 S. 348

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Jahresabschlüsse 2003 
des Westf. Jugendhilfezentrums Dorsten, 

des Westf. Heilpädagogischen 
Kinderheimes Hamm und 

des Westf. Jugendheimes Tecklenburg

Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
v. 10. 2. 2005 – 50 58 00 –

Die 12. Landschaftsversammlung des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe hat in ihrer 1. Tagung am
16. Dezember 2004 die Jahresabschlüsse 2003 des Westf.
Jugendhilfezentrums Dorsten, des Westf. Heilpäd. Kin-
derheimes Hamm und des Westf. Jugendheimes Tecklen-
burg entsprechend den Bilanzen zum 31. Dezember 2003
und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2003 festge-
stellt.

Die Landschaftsversammlung hat beschlossen:

1. Der Jahresüberschuss 2003 des WJHZ Dorsten von
47.098,38 Euro wird in Höhe von

– 6.698,55 Euro einer freien Rücklage zugeführt,

– 40.399,83 Euro als Betriebsmittelrücklage den
zweckgebundenen Rücklagen zugeführt.

2. Der Jahresüberschuss 2003 des Westf. Heilpäd. Kin-
derheimes Hamm von 188.293,04 Euro wird in Höhe
von

– 23.027,25 Euro einer freien Rücklage zugeführt,

– 165.265,79 Euro als Betriebsmittelrücklage den
zweckgebundenen Rücklagen zugeführt.

3. Der Jahresüberschuss 2003 des Westf. Jugendheimes
Tecklenburg von 143.673,34 Euro wird in Höhe von

– 21.527,77 Euro einer freien Rücklage zugeführt,

– 122.145,57 Euro als Betriebsmittelrücklage den
zweckgebundenen Rücklagen zugeführt.

Die Jahresabschlüsse sind von der Gemeindeprüfungs-
anstalt NRW mit folgendem Ergebnis geprüft worden:

Westf. Jugendhilfezentrum Dorsten

Abschließender Vermerk 
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2003 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
CURACON GmbH (Münster) hat am 16. 6. 2004 folgen-
den Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den entsprechend § 25 Eigenbetriebs-
verordnung erstellten Lagebericht des Westf. Jugendhil-
fezentrums Dorsten, Dorsten, für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2003 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und auf-
grund der Satzung nach den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie
der gemäß § 25 EigVO aufgestellte Lagebericht liegen
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des
Jugendhilfezentrums. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach haben wir die Prüfung so geplant und durchge-
führt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Jugendhilfe-
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zentrums sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis
von bewussten Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemä-
ßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Jugendhilfezentrums. Der Lagebericht gibt
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Jugendhilfezentrums und stellt die Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dar.“

Im Auftrag

K n u t h

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Westf. Heilpädagogisches Kinderheim Hamm

Abschließender Vermerk 
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2003 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
CURACON GmbH (Münster) hat am 6. 4. 2004 folgenden
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den entsprechend § 25 Eigenbetriebs-
verordnung erstellten Lagebericht  des Westf. Heilpäd.
Kinderheimes Hamm, Hamm, für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2003 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und auf-
grund der Satzung nach den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie
der gemäß § 25 EigVO aufgestellte Lagebericht liegen in
der Verantwortung  der gesetzlichen Vertreter des Westf.
Heilpäd. Kinderheimes Hamm, Hamm. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung und über den Lage-
bericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach haben wir die Prüfung so geplant und durchge-
führt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kinderheimes
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis
von bewussten Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-

grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemä-
ßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Kinderheimes. Der Lagebericht gibt insge-
samt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Kin-
derheimes und stellt die Risiken der künftigen Entwick-
lung zutreffend dar.“

Im Auftrag

K n u t h

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Westf. Jugendheim Tecklenburg

Abschließender Vermerk 
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2003 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
CURACON GmbH (Münster) hat am 6. 8. 2004 folgenden
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den entsprechend § 25 Eigenbetriebs-
verordnung erstellten Lagebericht des Westf. Jugendhei-
mes Tecklenburg, Tecklenburg, für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und auf-
grund der Satzung nach den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie
der gemäß § 25 EigVO aufgestellte Lagebericht liegen in
der Verantwortung  der gesetzlichen Vertreter des Ju-
gendheimes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach haben wir die Prüfung so geplant und durchge-
führt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Jugendheimes
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis
von bewussten Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemä-
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ßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Jugendheimes. Der Lagebericht gibt insge-
samt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Ju-
gendheimes und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.“

Im Auftrag

K n u t h

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte können wäh-
rend der Dienststunden beim Landschaftsverband West-
falen-Lippe – Landesjugendamt und Westf. Schulen – in
Münster, Warendorfer Str. 25, Zimmer 320, eingesehen
werden.

Wolfgang  S c h ä f e r

Landesdirektor

– MBl. NRW. 2005 S. 348

III.

Landschaftsverband Rheinland

3. Tagung 
der 12. Landschaftsversammlung Rheinland

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland v. 4. 3. 2005

Die 3. Tagung der 12. Landschaftsversammlung Rhein-
land findet

am Freitag, 18. März 2005, 10.00 Uhr

in Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Str. 1
Sitzungsraum: Rhein

statt. 

Tagesordnung

1. Anerkennung der Tagesordnung

2. Verpflichtung neuer Mitglieder

3. Umbesetzung in den Ausschüssen

4. Resolutionsentwurf zum Thema: „Verbesserte
Leistungen für Menschen mit Behinderungen“

5. Änderung der Hauptsatzung des Landschaftsver-
bandes Rheinland

6. Neufassung der Betriebssatzung für die Informati-
onsverarbeitung und Kommunikationstechnik des
LVR

7. Neufassung der Betriebssatzung für die Rheini-
schen Kliniken und die Rheinische Klinik für Or-
thopädie Viersen des LVR

8. Neufassung der Betriebssatzung für die Rheini-
schen Heilpädagogischen Heime 

9. Neufassung der Betriebssatzung des Landschafts-
verbandes Rheinland für den Servicebetrieb Vier-
sen

10. Neufassung der Betriebssatzung für die Kranken-
hauszentralwäschereien des LVR

11. Änderung der Satzung des Landschaftsverbandes
Rheinland über die Entschädigung der Mitglieder
der Landschaftsversammlung und der sachkundi-
gen Bürger in den Ausschüssen (Entschädigungs-
satzung)

12. Änderung der Geschäftsordnung der Landschafts-
versammlung des Landschaftsverbandes Rhein-
land und ihrer Ausschüsse

13. Neues Kommunales Finanzmanagement
hier: Vermögens- und Schuldenübersicht zum 31.
12. 2004

13.1 Vermögens- und Schuldenübersicht zum 31. 12.
2004 für die Produktgruppen 014, 016 und 017

13.2 Vermögens- und Schuldenübersicht des LVR zum
31. 12. 2004 Rückstellungen für Pflegekosten

14. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 mit
Haushaltsplan und Anlagen

14.1 Haushaltssatzung des LVR mit Haushaltsplan,
Stellenplan und sonstigen Anlagen für das
Haushaltsjahr 2005 sowie Investitionsprogramm
2004 – 2008

14.2 Wirtschaftsplan-Entwürfe 2005
Veränderungsnachweise

15. Fragen und Anfragen

Köln, den 4. März 2005

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes 

Rheinland

M o l s b e r g e r

– MBl. NRW. 2005 S. 350

KDN – Dachverband kommunaler 
IT-Dienstleister

Tagesordnung für die 
3. KDN-Verbandsversammlung 

Bek. d. KDN – Dachverband kommunaler 
IT-Dienstleister v. 7. 3. 2005

Besprechungsgegenstand:
3. KDN-Verbandsversammlung

Ort und Datum der Besprechung:

KDN-Geschäftsstelle, Mühlenstraße 51 (Kreishausareal),
53721 Siegburg, Raum 5.18, 21. 3. 2005, 14.00 Uhr bis
voraussichtlich 16.00 Uhr

TOP 1 Begrüßung durch den 
Verbandsvorsteher

TOP 2 Feststellung des Altersvorsitzenden 050301-V

TOP 3 Neuwahlen des Vorsitzenden 
der Verbandsversammlung 050302-V

TOP 4 Neuwahlen des stellvertretenden 
Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung 050303-V

TOP 5 Neuwahlen des Verbandsvorstehers 050304-V

TOP 6 Neuwahlen des stellvertretenden 
Verbandsvorstehers 050305-V

TOP 7 Satzungsänderung 050306-V

TOP 8 Benennung eines 
Wirtschaftsprüfers für 2005 050307-V

TOP 9 Verschiedenes
Bundesverband/Landesorganisation

TOP 10 Termin und Ort der nächsten 
Verbandsversammlung

Arno  H ü b n e r

Vorsitzender der Verbandsversammlung

– MBl. NRW. 2005 S. 350
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